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■ Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
Sekretariat
Frau Fehniger, Frau Beust, Tel. 039321-5180, Fax: 039321-518-18
Leiterin  Bauamt
– Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau

Frau Kuhlmann, kuhlmann@arneburg-goldbeck.de, 039321-518-40
– Mitarbeiter Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung

Herr Müller, 039321-518-43
– Mitarbeiter allgemeine Bauverwaltung, Fähren

Frau Herbst, 039321-518-41
Ordnungsamt:
Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit
Frau Jankow,  039321-518-30
– Mitarbeiter ordnungsbehördliche Aufgaben, Gewerbe/

Märkte, Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren
Frau Gruber, 039321-518-45
Frau Sommer, 039321-518-46
Frau Hack, 039321-518-47

– Sachgebietsleiterin Standesamt/Einwohnermeldeamt/
Wahlen/Friedhof/Statistik:
Frau Jankow, 039321-518-30

■ Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
Allgemeine Sprechzeiten
Montag keine Sprechzeit
Dienstag 09.00-12.00  Uhr und 13.00-17.30 Uhr
Mittwoch 09.00-12.00 Uhr
Donnerstag 09.00-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr
Freitag 09.00-12.00 Uhr
Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes
Montag keine Sprechzeit
Dienstag 09.00-12.00 Uhr und 13.00-17.30 Uhr
Mittwoch keine Sprechzeit
Donnerstag 09.00-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr
Freitag keine Sprechzeit

■ Sprechzeiten im Stadtbüro Werben
Montag 09.00-12.00 Uhr

13.00-17.00 Uhr Einwohnermeldeamt
und allgemeine Sprechzeiten

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
08.30-12.00 Uhr Wohnungsverwaltung

Sprechzeiten im Februar: am 6. und 20.2.
Tel. 039393 -217, Fax 039393 -219

■ Sprechzeiten der Schiedsstelle Arneburg-Goldbeck
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck findet am Montag, 4. Februar von 17.00 bis 18.00
Uhr im Verwaltungsamt Arneburg statt.
Ansprechpartner der Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außer-
halb der Sprechzeit unter der Tel.-Nr. 039390-81359, zu erreichen.

■ Erreichbarkeit der Polizeistation
Sitz:Hohenberg-Krusemark, Hauptstraße 46

Wichtige Telefonnummern

Tel. 039394-91490, Fax 039394-914910

■ Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Goldbeck
Fax: 039388-97169
Internet: www.arneburg-goldbeck.de
Telefon: 039388-9710
Bürgermeister der Verbandsgemeinde/
Leiter Haupt- und Ordnungsamt
Herr Trumpf trumpf@arneburg-goldbeck.de -971-10
Sekretariat
Frau Fricke fricke@arneburg-goldbeck.de -971-11
Hauptamt: Sachgebietsleiter Hauptamt
Herr Gabel -971-30
– Gebäudemanagement

Frau Braunert -971-34
– Allgemeine Verwaltung, Kindertagesstätten,

Hort, Schulen, Sitzungsdienst
Frau Stamm/ Zander -971-32

– Personal/Lohn/AGH
Frau Schild, Frau Stamm, Frau Jagieniak            -971-40

– Schreibbüro/Sitzungsdienst
Frau Fricke -971-11

– Wirtschaftsförderung, allgm. Vertr.
Herr Ludwig -971-50

Ordnungsamt
– Einwohnermeldeamt:

Frau Schatz -971-33
– Standesamt:

Frau Benke -971-31
– Gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz

Veranstaltungen/Systemadministrator
Herr Ruthenbeck -971-26

Kämmerei
– Leiterin  Kämmerei

Frau Hoedt hoedt@arneburg-goldbeck.de -971-20
– Leiterin Kasse und Vollstreckung

Frau Dähnrich -971-21
– Mitarbeiter Kasse

Frau  Schmidt, Frau Kohnert
Frau Dietrich -971-60

– Mitarbeiter Steuern, Vollstreckung
Frau Drechsel -971-12
Frau Schauer -971-13

– Mitarbeiter Liegenschaften/Kommunalvermögen
Frau Nekola, Herr Jany                       -971-41

– Mitarbeiter Doppik/Beitragserhebung
Frau Troch -971-24
Frau Fleschner -971-25
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Verena Schlüsselburg, Bürgermeisterin
der Einheitsgemeinde Stadt Bismark
(Altmark) und Vorsitzende der Lokalen
Aktionsgruppe (LAG) Mittlere Altmark,
weilte im Rahmen eines Studienaufent-
haltes zu Fachgesprächen im EU-Parla-
ment in Straßburg. Dort traf sie mit dem
Mitglied des Europäischen Parlaments
(MdEUP), Dr. Horst Schnellhardt, zu-
sammen.

Dr. Schnellhardt hatte sich in den zu-
rückliegenden Jahren bereits mehrfach
vor Ort in der Altmark mit den Erfah-
rungen der Kommunen und der LEA-
DER-Aktionsgruppen beim Einsatz von
EU-Mitteln befasst. Die Erkenntnisse aus
den vor-Ort-Besuchen werden nun im
Gespräch mit Praktikern vertieft, um in
die Konzipierung der nächsten EU-För-
derphase 2014-2020 einzufließen.

Mitteleinsatz wird geplant
LAG-Vorsitzende weilte zu Gesprächen im EU-Parlament

Für die LAG-Vorsitzende kommt der
Aufenthalt im EU-Parlament zu einem
wichtigen Zeitpunkt: Die EU-Förderperi-
ode 2007-2013 endet im kommenden
Jahr. Umso wichtiger ist eine Antwort auf
die Frage, wie insbesondere der überaus
erfolgreiche LEADER-Prozess weiterge-
führt werden soll. Nach den bisher vor-
liegenden Informationen über die Ver-
ordnungsentwürfe der Europäischen
Kommission für die Phase 2014-2020
gehen die LEADER-Akteure in Sachsen-
Anhalt fest davon aus, dass LEADER
weitergeführt und als Methode für die
Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger
bei Entwicklung ihrer Region sogar aus-
gedehnt wird. Unstrittig ist aber auch,
dass die Mittel der EU für Sachsen-An-
halt geringer ausfallen werden. Das
Land hat sich nach über 20 Jahren in-
tensiver Förderung in vielen Parame-
tern, nach denen die Förderquoten be-
messen werden, spürbar verbessert. In
der Folge wird es darum gehen, die
fortan geringer ausfallenden Fördermit-
tel nur dort einzusetzen, wo sie einen
hohen Mehrwert für die Region erbrin-
gen.

In diesem Kontext wird die LAG Mittle-
re Altmark im Jahr 2013 beginnen, die
inhaltlichen Schwerpunkte für den Zeit-
raum bis zum Jahr 2020 festzulegen.
Daher ist es wichtig, vor Ort – am Sitz

Drei Altmärker, Verena Schlüsselburg, Vorsit-
zende der LAG „Mittlere Altmark“ und Bür-
germeisterin der Einheitsgemeinde Stadt
Bismark (Altmark), Eike Trumpf, Mitglied des
Vorstandes und Bürgermeister der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck und Matthias
Mann, Bürgermeister der Einheitsgemeinde
Klötze und Mitglied der LAG „Drömling“
weilten mit dem Europaabgeordneten Dr.
Schnellhardt am 10. Dezember 2012 bei ei-
nem Empfang im Rathaus von Straßburg.

des EU-Parlamentes – zu erfahren, wo-
hin die Überlegungen der Parlamentari-
er gehen und wo sie den Schwerpunkt
des EU-Mitteleinsatzes in der Zukunft
sehen. Für die Altmark steht dabei die
Anpassung an den demografischen
Wandel mit an erster Stelle.
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Gemeinde Hohenberg-Krusemark

Altenzaun
In Osterholz, Dorfstr.7-8 im moder-
nisierten Wohnblock mit Heizung und
Balkon
eine  4-R-Whg.; ca. 70 m²,
Grundmiete: 4,00 €/ m²
zwei 3-R- Whg.; ca. 61 m²,
Grundmiete: 4,00 €/ m²
Stallungen vorhanden.

Hohenberg-Krusemark
Hauptstr. 29-33
eine 3-R.-Whg., ca. 55 m²,
GM: 4,60 €/m²  OG links
eine 2-R.-Whg., ca. 40 m²,
GM: 4,60 €/m²  OG rechts
eine 1-R.-Whg., ca. 30 m²,
GM: 4,40 €/m²  EG mitte
im sanierten Wohnblock mit Erdgashei-
zung

Hansestadt Werben (Elbe)
OT Behrendorf

Behrendorf  im sanierten
Wohnblock, Werbener Str. 11
eine   3-R.-Whg.; ca. 57 m²,
Grundmiete:  4,30 €/ m²
zwei   2-R.-Whg.; ca. 46 m²,
Grundmiete:  4,30 €/ m²
mit Erdgasheizung

Behrendorf, Werbener Str. 11b
zwei   3-R.-Whg.; ca. 56 m²,
Grundmiete:   4,30 €/ m²

OT Giesenslage, Dorfstr. 22
eine  1-R.-Whg.; ca. 30 m²,
Grundmiete:  4,30  €/ m²

Wohnungen im
Verwaltungsbereich zu vergeben
Nähere Informationen gibt es im Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg

eine  3-R.-Whg.; ca. 62 m² ,
Grundmiete : 4,26  €/ m²
mit Erdgasheizung

Hansestadt Werben(Elbe)

Am alten Bahnhof  8/ 9  –
Erdgasheizung
zwei 3-R.-Whg.; ca. 57 m²,
Grundmiete: 4,30 €/ m²
zwei 1-R.-Whg.; ca. 37 m²,
Grundmiete: 4,30 €/ m²
eine 2-R.-Whg.; ca. 46 m²,
Grundmiete: 4,30 €/ m²

Behrendorfer Str. 14-16 –
Erdgasheizung
eine  3-R.-Whg.; ca. 59 m²,
Grundmiete: 5,00 €/ m²  im  I. OG
eine  1-R.-Whg.; ca. 25 m²,
Grundmiete: 5,00 € /m² im DG

Räbelsche Str. 26
eine  3-R.-Whg.; ca. 62 m²:
Grundmiete: 4,90 €/ m² im  I OG

Marktplatz 1
Verpachtung Gaststätte „Ratskeller“
Hansestadt Werben (Elbe)
1-Gewerberaum ca. 20 m²,
Grundmiete 4,00 €/ m² im EG
mit Zentralheizung
2-Gewerberaum ca. 55 m²,
Grundmiete 4,00 €/ m² im EG
mit Zentralheizung

Stadt Arneburg

Breite Str. 1
Gewerbeimmobilie ca. 91 m²,
Grundmiete: 3,80 €/ m²; möbliert

!!!! Komplett sanierte Wohnungen
in Arneburg !!!!

Breite Str. 9
eine 2-R.-Whg. ; ca. 69 m²:
Grundmiete: 4,50 €/ m² im OG
eine 1-R.-Whg. ; ca. 30 m²:
Grundmiete: 4,50 €/ m² im EG

Gemeinde Rochau

Eichenweg 7
eine   4-R.-Whg.; ca. 70 m²,
Grundmiete:   3,77 €/ m² (OG links)
Polkauer Str. 4
eine   2-R.-Whg.; ca. 36 m²,
Grundmiete:   4,00  €/ m² (OG mitte)

In allen Gemeinden ist jeweils
Mietkaution in Höhe von 2 Grund-
monatsmieten zu hinterlegen.

Sprechzeiten  Wohnungswesen:
Montag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeit in der Hansestadt Wer-
ben (Elbe) im Rathaus der Stadt
Sprechzeit
6. und 20. Februar von 9.00 – 12.00 Uhr
Tel.: 039393-217

Nähere Angaben zu den Wohnungen
können Sie im Infrastrukturbetrieb (Ei-
genbetrieb) der Stadt Arneburg,  Woh-
nungswesen, 39596 Arneburg, Oster-
burger Str. 1(Industrie- und Gewerbe-
park) erhalten.
Herr Lindemann
Tel. 039321 547811 – Betriebsleiter
Frau Klas
Tel. 039321 547813 – Wohnungswesen
Frau Thürnagel
Tel. 039321 547810 – Sekretariat
Fax: 039321 547818
E-Mail: eigenbetrieb@isb-arneburg.de
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Tour Arneburg – 13. Februar
Arneburg Seniorenheim 10.00 – 10.45 Uhr

Schule 10.50 – 12.10 Uhr
Bahnhofstraße 15.15 – 16.30 Uhr

Hohenb.-Krusem. Schule 12.25 – 13.25 Uhr
Kindergarten 13.30 – 13.55 Uhr

Hindenburg Breite Straße 14.05 – 14.30 Uhr
Schwarzholz Dorfmitte 14.40 – 14.55 Uhr
Arneburg Bahnhofstr. 15.15 – 16.30Uhr
Eichstedt Gaststätte 16.45 – 17.15 Uhr
Baben Dorfmitte 17.30 – 17.50 Uhr

Tour Hassel  – 18. Februar
Hassel Dorfgemeinschaftshaus 16.50 – 17.20 Uhr
Wischer Bushaltestelle 17.30 – 18.00 Uhr

Tour Iden – 21. Februar
Rohrbeck Dorfmitte 14.20 – 14.40 Uhr
Iden Schule 14.50 – 15.10 Uhr
Busch Dorfmitte 15.20 – 15.40 Uhr
Berge Dorfmitte 15.50 – 16.05 Uhr
Behrendorf Neubau 16.15 – 16.30 Uhr
Sandauerholz Dorfmitte 16.45 – 17.00 Uhr
Büttnershof Dorfmitte 17.10 – 17.40 Uhr

Tour Goldbeck – 27. Februar
Goldbeck Grundschule 10.30 – 11.30 Uhr

Sekundarschule 11.35 – 13.15 Uhr
Klein Schwechten Kindergarten 16.30 – 16.50 Uhr

Tour Rochau – 19. Februar
Rochau Schule 11.30 – 12.30 Uhr

Tour Sanne – 20. Februar
Sanne Gemeindeverwaltung 17.10 – 17.30 Uhr

Tour Werben – 26. Februar
Werben Marktplatz 16.25 – 17.25 Uhr

Lesen, lesen, lesen...
Termine der Fahrbücherei im Februar

Die Versichertenältesten stehen Ihnen
zusätzlich zu den Mitarbeitern in den
zahlreichen Auskunfts- und Beratungs-
stellen als Ansprechpartner in allen Fra-
gen der Rentenversicherung zur Verfü-
gung. Sie sind auch bei der Kontenklä-
rung und Antragstellung behilflich.
• Der Service der Versichertenältesten

sowie die Bereitstellung von Antrags-
vordrucken ist kostenfrei.

• Versichertenälteste suchen Sie nie un-
aufgefordert in Ihrer Wohnung auf,
es sei denn, es liegt dafür eine telefo-
nische oder schriftliche Vereinbarung
vor.

• Die Versichertenältesten können sich
durch einen „Ausweis für Versicher-
tenälteste der Deutschen Rentenversi-
cherung Mitteldeutschland" legitimie-
ren.

In Ihrem Wohnbereich berät und unter-
stützt Sie:
Monika Beckmann
Breite Str. 16 (Seniorenclub)
39596 Arneburg
Telefon: 03 9 31 / 41 13 37
Sprechzeit: jeden 1. Donnerstag im Mo-
nat von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr oder
nach telefonischer Vereinbarung

Sprechzeiten der
Versichertenältesten

30. November, nun war es endlich so-
weit.  Wir, die Schüler aus Klasse 3 und
4, verbrachten eine ganze Nacht in der
Schule. Alle waren schon sehr aufgeregt
und schnatterten wild durcheinander.
Zuerst bereiteten wir unseren Schlaf-
und Zuhörplatz vor. Schön kuschelig
sollte er sein.

An diesem Abend sendete das Radio
spannende Geschichten zum Thema:
Burgen, Ritter, Spukgewitter.

Deshalb hörten wir Geschichten im Ra-
dio, sahen einen Film über Burgen, mal-
ten, bastelten und spielten gemeinsam.
Um Mitternacht hat uns Frau Galster
eine geheimnisvolle Geschichte vorgele-
sen, die sie selbst geschrieben hat. Nun
war es soweit, wir sollten schlafen. Dar-
an haben wir aber noch sehr lange nicht

Mit der Taschenlampe unter der Decke
Eine erlebnisreiche Radionacht in der Grundschule Arneburg

gedacht. Mit der Taschenlampe unter
der Decke macht das Erzählen noch lan-
ge viel Spaß. Aber irgendwann fielen
uns dann doch die Augen zu und Ruhe
war.

Am nächsten Tag waren alle noch sehr
müde, als wir im Klassenraum nebenan
frühstückten.

Die Klasse 4 bedankt sich besonders bei
Frau Turban, die schon wie im letzten
Jahr für das Frühstück sorgte und bei
Frau Müller, die uns super durch diese
Nacht begleitete. Die Klasse 3 sagt ebenso
Danke an Frau Galster.

Die Schüler und Lehrerinnen
der Klassen 3 und 4 der
Grundschule Arneburg

Impressum
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■ Stadt Arneburg
01.02. Friedrich Dömeland zum 73. Geburtstag
01.02. Ruth Dost zum 83. Geburtstag
02.02. Walter Runge zum 78. Geburtstag
04.02. Waltraud Pohl zum 74. Geburtstag
05.02. Gisela Nagel zum 84. Geburtstag
06.02. Hermann Saalmann zum 79. Geburtstag
09.02. Otto Runge zum 82. Geburtstag
10.02. Ingeborg  Kromrei zum 75. Geburtstag
10.02. Horst Praast zum 76. Geburtstag
11.02. Gertraud Behrendt zum 78. Geburtstag
12.02. Edith Wölkert zum 73. Geburtstag
14.02. Hannelore Blitz zum 73. Geburtstag
15.02. Fritz Schneller zum 83. Geburtstag
18.02. Irene Beyersdorff zum 75. Geburtstag
19.02. Christel Weber zum 95. Geburtstag
19.02. Gertrud Wieprecht zum 92. Geburtstag
20.02. Inge Hägele zum 74. Geburtstag
23.02. Helmut Koch zum 73. Geburtstag
23.02. Ursula Wegner zum 77. Geburtstag
26.02. Georg Böttcher zum 74. Geburtstag

■ OT Beelitz
03.02. Doris Mlynarczuk zum 79. Geburtstag
05.02. Otto Schulz zum 78. Geburtstag

■ OT Dalchau
23.02. Brigitta Rhedas zum 87. Geburtstag

■ Gemeinde Eichstedt (Altmark)
05.02. Sonja Emmerling zum 82. Geburtstag
17.02. Hans Kirsch zum 79. Geburtstag
18.02. Ottilie Jahns zum 73. Geburtstag
18.02. Vera Moreau zum 82. Geburtstag

■ OT Baben
02.02.  Anneliese Klant zum 96. Geburtstag
03.02.  Siegfried Stahlberg zum 75. Geburtstag
07.02. Rosemarie Martin zum 71. Geburtstag

■ OT Baumgarten
27.02. Marlies Wehrmann zum 70. Geburtstag

■ OT Lindtorf
16.02. Fritz Fichte zum 70. Geburtstag

■ OT Rindtorf
04.02. Gisela Setzekorn zum 76. Geburtstag
16.02. Alfred Hoppe zum 82. Geburtstag
26.02. Erika Komrowski zum 73. Geburtstag

■ Gemeinde Goldbeck
04.02. Lina Ruppelt zum 79. Geburtstag
06.02. Erika Becker zum 80. Geburtstag
06.02. Helga Böhlke zum 77. Geburtstag
06.02. Elfriede Schulz zum 85. Geburtstag
09.02. Ingeburg Müller zum 83. Geburtstag
14.02. Christel Jahns zum 74. Geburtstag
16.02. Otto Schneider zum 79. Geburtstag
18.02. Rolf Schulenburg zum 77. Geburtstag
21.02. Günther Homeier zum 78. Geburtstag
21.02. Vera Rudolph zum 83. Geburtstag
23.02. Helga Wächter zum 81. Geburtstag
24.02.    Hildegard Meletzki zum 79. Geburtstag

Gratulationen – Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück

25.02. Gisela Petrich zum 76. Geburtstag
28.02. Eckhard Gess zum 74. Geburtstagg

■ OT Bertkow
27.02. Ingrid Heim zum 74. Geburtstag
27.02. Erna Zimmermann zum 78. Geburtstag

■ OT Petersmark
25.02. Arnold Ollendorf zum 73. Geburtstag

■ OT Plätz
24.02. Dr. Siegfried  Limmer zum 78. Geburtstag

■ Hansestadt Werben (Elbe)
01.02. Erika Herms zum 73. Geburtstag
03.02. Hans Zahn zum 86. Geburtstag
05.02. Hans-Otto Doll zum 72. Geburtstag
08.02. Brigitte Horch zum 72. Geburtstag
08.02. Margarete Schabram zum 79. Geburtstag
10.02. Dagmar Brückner zum 70. Geburtstag
12.02. Manfred Feindt zum 73. Geburtstag
12.02. Margot Schulze zum 83. Geburtstag
19.02. Ilse Blume zum 80. Geburtstag
23.02. Waltraud Grothe zum 79. Geburtstag
23.02. Gerda Reckling zum 89. Geburtstag
24.02. Liselotte Lange zum 72. Geburtstag
26.02. Erika Hoffmann zum 73. Geburtstag
28.02. Wilhelm Birkholz zum 74. Geburtstag

■ OT Behrendorf
14.02. Gisela Neujahr zum 72. Geburtstag

■ OT Berge
17.02. Anneliese Schulze zum 81. Geburtstag
22.02. Gustav Peyer zum 83. Geburtstag
23.02. Ilse Mertens zum 80. Geburtstag
23.02. Marieanne Roß zum 82. Geburtstag

■ OT Giesenslage
14.02. Heinz-Dieter Pütsch zum 72. Geburtstag
23.02. Christa Freyer zum 76. Geburtstag
25.02. Kurt Freist zum 78. Geburtstag

■ OT Räbel
22.02. Anneliese Bardtke zum 77. Geburtstag
28.02. Herbert Garlipp zum 82. Geburtstag

■ Gemeinde Hassel
02.02 Friedrich Schulze zum 78. Geburtstag
03.02. Emil Kohlert zum 76. Geburtstag
11.02. Horst Balzer zum 73. Geburtstag

■ OT Sanne
16.02. Viktor Krahn zum 76. Geburtstag
20.02. Helene Wiechmann zum 97. Geburtstag

■ OT Wischer
08.02. Gerd Röhl zum 70. Geburtstag
21.02. Werner Giesecke zum 74. Geburtstag

■ Gemeinde Hohenberg-Krusemark
06.02. Hans Fischer zum 73. Geburtstag
13.02. Wolfgang Frank zum 75. Geburtstag
13.02. Gerda Schulze zum 80. Geburtstag
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Gratulationen – Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück

15.02.  Marie Muhss zum 83. Geburtstag
25.02. Lisa Frank zum 76. Geburtstag
26.02. Ursula Lehmann zum 84. Geburtstag

■ OT Gethlingen
05.02. Hedwig Verchow zum 78. Geburtstag

■ OT Groß Ellingen
13.02. Lieselotte Engel zum 90. Geburtsta

■ OT Hindenburg
19.02. Elisabeth Kather zum 80. Geburtstag
28.02. Günter Bolle zum 72. Geburtstag

■ OT Klein Ellingen
22.02. Hans Nix zum 73. Geburtstag

■ OT Schwarzholz
05.02. Ewa Walsleben zum 75. Geburtstag
23.02.  Liesa Beyer zum 86. Geburtstag

■ Gemeinde Iden
07.02 Erna Hartmann zum 84. Geburtstag
08.02. Hans-Joachim Kramer zum 71. Geburtstag
09.02. Kurt Stavenow zum 82. Geburtstag
11.02. Martin Weickert zum 71. Geburtstag
13.02. Willi Sellin zum 87. Geburtstag

18.02. Helmut Meyer zum 74. Geburtstag
21.02. Hans Joachim Ullrich zum 75. Geburtstag
26.02.  Dr. Franz Topsch zum 83. Geburtstag

■ OT Germerslage
28.02. Erika Diebel zum 85. Geburtstag

■ OT Kannenberg
22.02. Kurt Redlin zum 70. Geburtstag

■ Gemeinde Rochau
05.02. Herbert Menzel zum 80. Geburtstag
12.02. Margot Menzel zum 73. Geburtstag
17.02. Ella Rösler zum 77. Geburtstag
19.02. Werner Pieck zum 77. Geburtstag
26.02. Adolf Busse zum 73. Geburtstag
26.02. Irmgard Kummutat zum 80. Geburtstag

■ OT Häsewig
10.02. Erich Schünemann zum 86. Geburtstag
24.02. Rita Henning zum 73. Geburtstag

■ OT Klein Schwechten
01.02. Erna Runge zum 91. Geburtstag
01.02. Werner Thiedke zum 85. Geburtstag
15.02. Christa Wuttke zum 83. Geburtstag

Am 13. Dezember sind wir, die 4. Klas-
se aus der Grundschule Iden, nach Ren-
gerslage gewandert.

Wir sind um 8.30 Uhr losgegangen
und sind dem Pflaumenweg bis zum
Kuhstall gefolgt. Danach wanderten wir
einen Weg bis Rengerslage entlang. Wir
gingen zu Lea Rodenbeck nach Hause.
Dort haben wir Würstchen, Apfelpunsch,
Rote Grütze und Kuchen von Frau Ro-
denbeck bekommen.

Als alle gegessen hatten, konnten wir
Tischtennis, Darts, Tischkicker, Billard

Ab durch den Schnee
Wandertag nach Rengerslage

und Barbie spielen. Natürlich haben alle
Mädchen Barbie gespielt und die Jungs
spielten mit den anderen Sachen.  Etwas
später gingen alle zur Bushaltestelle, au-
ßer Kira, Michaela und Jacob. Die blie-
ben bei Lea zu Hause. Die anderen sind
vom Bus abgeholt worden und wieder
nach Iden zurückgefahren.

Wir danken Frau Schulze, Herrn Mar-
quardt und Frau Rodenbeck für den tol-
len Wandertag.

Klasse 4 der Grundschule Iden

Nach wöchentlichen Begegnungen der
zukünftigen Erstklässler in den Kitas Ho-
henberg-Krusemark, Klein Schwechten,
Goldbeck und Eichstedt durch die Klas-
senlehrerin Karin Bohnebeck, fand am
16. Januar 2013 ein erster Schnupper-
tag an der Grundschule statt. Die Kinder
bekamen somit die Möglichkeit, sich un-
tereinander kennenzulernen und ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten im Spre-
chen, Zuhören, Malen und Schneiden
unter Beweis zu stellen. Nach einer kur-
zen Kennenlernrunde gestaltete jedes
Kind einen bunten Wimpel mit eigenem
Namen. Kleine sportliche Übungen, die
die Kinder nach einer bildlichen Vorlage
selbst vorführten, sorgten für Auflocke-
rung und die nötige Bewegung. An einer
Geschichte über einen Jungen, der sich
auf dem Spielplatz alleine langweilte
und dem dann eine Fee begegnete, konn-
ten die zukünftigen Erstklässler zeigen,
wie schön sie zuhören und auf inhaltli-
che Fragen antworten können. Im An-
schluss gestaltete jeder noch eine selbst
gewählte Stabpuppe, die beim nächsten
Schnuppertag im Mai eine Rolle spielen
wird. Gut gelaunt und mit vielen neuen
Eindrücken wurden die Kinder von ihren
Eltern und Erzieherinnen abgeholt.

Karin Bohnebeck GS Goldbeck

Schnuppertag an der
Grundschule Goldbeck
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■ Pfarrbereich Königsmark
Gottesdienste:
So, 17. Februar Meseberg  9.00 Uhr

Iden 10.30 Uhr
Rengerslage 14.00 Uhr

Fr, 22. Februar Königsmark 19.00 Uhr
(Andacht zum Tagesausklang)

So, 24. Februar Hindenburg   9.00 Uhr
Walsleben 10.30 Uhr
Schwarzholz 14.00 Uhr

Gemeindeveranstaltungen:
Andacht in der Diakonischen Einrichtung Königsmark:
Fr, 22. Februar, 8.30 Uhr
Konfirmandenarbeit:
Konfirmanden des Pfarrbereiches Königsmark: im Pfarrhaus Königsmark
Dienstag, 19. Feb., 16.30 Uhr
Vorkonfirmanden des Pfarrbereiches Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark, Donnerstag, 21. Feb., 16.00 Uhr
Jugendarbeit im Pfarrbereich Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark: nach Vereinbarung
Gemeindenachmittage:
für die Kirchengemeinde Walsleben:
im Pfarrhaus Walsleben:Mittwoch, 13. Februar, 14.30 Uhr
für die Gemeinden Hindenburg & Schwarzholz:
im Pfarrhaus Hindenburg: Mittwoch, 20. Februar, 14.30 Uhr
für die Kirchengemeinde Iden:
im Pfarrhaus Iden: Mittwoch, 27. Februar, 14.30 Uhr

Das Pfarramt Königsmark ist vom 2. bis 10. Februar nicht besetzt.
Die Vertretung in dringenden Fällen übernimmt:
Pfrn. Margaret Lipschütz, Ev. Pfarramt Rochau, Tel. 039328-356

■ Pfarrbereich Rochau
So, 3. Februar
Häsewig   9.00 Uhr
Rochau 10.15 Uhr
Schartau 14.00 Uhr
So, 10. Februar
Peulingen   9.00 Uhr
Groß Schwechten 10.15 Uhr
Neuendorf 14.00 Uhr
So, 17. Februar
Schorstedt   9.00 Uhr
Ballerstedt (mit Grävenitz) 10.15 Uhr
So, 24. Februar
Düsedau   9.00 Uhr
Erxleben 10.15 Uhr
Polkau 14.00 Uhr

Gemeindeveranstaltungen:
Konfirmandenarbeit:  Konfirmanden des Pfarrbereiches Rochau:
im Pfarrhaus Rochau, Samstag, 16. Feb., 8.30 Uhr - 12.00 Uhr
Gemeindenachmittag:
für die Kirchengemeinde Groß Schwechten:
im Gem.-Raum: Dienstag, 5. Februar, 14.30 Uhr
für die Gemeinde Rochau:
im Pfarrhaus Rochau: Dienstag, 12. Februar, 14.00 Uhr
für die Kirchengemeinden Ballerstedt & Grävenitz:
im Dorfgem.-Haus Ballerstedt: Montag, 18. Februar, 14.30 Uhr
für die Kirchengemeinden Erxleben, Düsedau & Polkau:
im Dorfgem.-Haus Erxleben: Dienstag, 19. Februar, 14.30 Uhr

Kirchliche Nachrichten
■■■■■ Pfarrbereich Arneburg

Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut.
Ihn stört in seinem Lustrevier kein Tier, kein Mensch und kein Klavier,
und niemand gibt ihm weise Lehren, die gut gemeint und bös zu hören.
Der Welt entronnen, geht er still in Filzpantoffeln, wann er will.
Sogar im Schlafrock wandelt er bequem den ganzen Tag umher.
Er kennt kein weibliches Verbot, drum raucht und dampft er wie ein
Schlot.
Geschützt vor fremden Späherblicken, kann er sich selbst die Hose fli-
cken. Liebt er Musik, so darf er flöten, um angenehm die Zeit zu töten,
und laut und kräftig darf er pusten, und ohne Rücksicht darf er husten,
und allgemach vergisst man seiner.
Was, lebt er noch? Ei schwerenot, ich dächte längst, er wäre tot.
Kurz, abgesehen vom Steuerzahlen, lässt sich das Glück nicht schöner
malen.
Worauf denn auch der Satz beruht; Wer einsam ist, der hat es gut.
Mit diesem Gedicht von Wilhelm Busch grüße ich Sie herzlichst und er-
laube mir meinen Urlaub, vom 02. Februar — 28. Februar 2013 Ihnen
kund zu tun.
Verlassen sind Sie aber nicht!! In dringenden Fällen steht Ihnen Pfr. M.
Schlase, Arneburg, Kirchplatz 2
Telefon: 039321-2203 zur Verfügung.
Ebenfalls freut er sich auf Sie und die Gemeindenachmittage in Arne-
burg, am Dienstag, den 12. Februar um 14.00 Uhr und in Sanne am
Mittwoch, den 20. Februar um 15.00 Uhr

J. Schlase Pfrn.

■■■■■ Pfarrbereich Klein Schwechten
Evang. Kirchengem. Eichstedt
Sonntag, d. 24. 02. 2013 9.00 Uhr
Evang. Kirchengem. Klein Sehwechten
Sonntag, d. 10. 02. 2013 10.30 Uhr
Evang. Kirchengem.Baben
Sonntag, d. 10. 02. 2013 14.00 Uhr
Evang. Kirchengem. Goldbeck
Sonntag, d. 10. 02. 2013 9.00 Uhr
Evang. Kirchengem. Bertkow/ Platz
Sonntag, d. 10. 02. 2013 10.00 Uhr  BERTKOW
Sonntag, d. 24. 02.2013 10.30 Uhr  PLATZ
Evang. Kirchengem. Hohenberg-Krusemark
Sonntag, d. 17. 02. 2013 10.30 Uhr

■■■■■ Kirchspiel Werben
03.02. 09.30 Uhr Gottesdienst in Neukirchen

11.00 Uhr Gottesdienst in Räbel
05.02. 16.00 Uhr Bibelstunde im Pfarrhaus Werben

19.00 Uhr Gesprächskreis im Pfarrhaus Werben
10.02. 10.00 Uhr Gottesdienst in Werben
11.02. 16.00 Uhr FamilienFaschingsKiste im Pfarrhaus Werben
17.02. 09.30 Uhr Gottesdienst in Lichterfelde

17.00 Uhr Gottesdienst in Berge
21.02. 19.00 Uhr Hauskreis im Pfarrhaus Werben
24.02. 10.00 Uhr Gottesdienst in Werben mit KinderGD
26.02. 19.00 Uhr Themenabend Humor in der Bibel

im Pfarrhaus Werben
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Die Anmeldung der Schulanfänger, die
bis zum 30. Juni 2014 das sechste Le-
bensjahr vollenden und mit Beginn des
Schuljahres 2014/2015 somit schul-
pflichtig werden, ist zu folgendem Ter-
min in der Grundschule Hohenberg-Kru-
semark vorzunehmen. Dieses betrifft die
Kinder aus den Orten Hohenberg-Kruse-
mark, Klein Ellingen, Groß Ellingen,
Schwarzholz, Osterholz, Altenzaun,
Hindenburg und Gethlingen.

Kinder, die bis zu diesem Stichtag das
fünfte Lebensjahr vollendet haben, kön-
nen auf Antrag der Eltern angemeldet
werden.
Sie sollten die für den Schulbesuch not-
wendigen körperlichen und geistigen
Voraussetzungen besitzen und in ihrem
sozialen Verhalten ausreichend entwi-
ckelt sein.

Anmeldung:
Mittwoch, den 13. Februar 2013
von 7.00 – 14.00 Uhr

oder nach vorheriger Vereinba-
rung mit der Schulleitung unter
der Telefon-Nr. 039394/81289

Mitzubringen ist die Geburtsurkunde
des Kindes oder das Familienstammbuch.
Das anzumeldende Kind ist persönlich
vorzustellen.

Lehmann
Schulleiterin

Zur Anmeldung der
Schulanfänger
2014/2015 in der
Grundschule
Hohenberg-Krusemark

Die Schulanfänger für das Schuljahr
2014/2015 sind anzumelden.
Angesprochen sind damit also all jene El-
tern, deren Kinder bis zum 30. Juni
2014 das sechste Lebensjahr vollendet
haben, diese Kinder sind schulpflichtig
und müssen deshalb im Schuleinzugsbe-
reich des Wohnortes angemeldet wer-
den.
Für die Grundschule Sanne betrifft das
den Ort Hassel mit seinen Ortsteilen
Chausseehaus, Wischer und Sanne.
Die Kinder, die bis zum 30.06.2014 das
fünfte Lebensjahr vollendet haben, kön-
nen vorzeitig angemeldet werden. Sie
sollten die für den Schulbesuch notwen-
digen körperlichen und geistigen Voraus-
setzungen besitzen und in ihrem sozia-
len Verhalten ausreichend entwickelt
sein.
Die Anmeldung in der Schule erfolgt am
Mittwoch, dem 20.02.2013.

Um keine unnötigen Wartezeiten entste-
hen zu lassen, ist es dringend erforder-
lich, dass telefonisch unter der Nummer
039321/2128 ein Termin mit uns ver-
einbart wird. Das Sekretariat ist täglich
von 7.30 Uhr – 10.30 Uhr besetzt.
Das ist auch dann notwendig, wenn das
anzumeldende Kind in einer privaten
Schule beschult werden soll oder falls
ein Umzug geplant ist.
Mitzubringern ist die Geburtsurkunde
des Kindes oder das Familienstammbuch.
Das anzumeldende Kind ist persönlich
vorzustellen.

Grundschule Sanne –
Anmeldung der
Schulanfänger
für das Schuljahr
2014/2015

Die Anmeldung der Schulanfänger, die
bis zum 30.06.2014 das 6. Lebensjahr
vollenden und mit Beginn des Schuljah-
res 2014/2015 somit schulpflichtig wer-
den, ist zu folgendem Termin in der
Grundschule Iden vorzunehmen.
Dieses betrifft die Kinder aus den Orten
Iden mit Ortsteilen Busch, Rohrbeck und
Sandauerholz und Walsleben. Die Ge-
meinde Königsmark ist gleichberechtigt
den Schulbezirken der Grundschulen
Iden und Osterburg zugeordnet. Damit
wird den Eltern die Möglichkeit eröffnet,
sich für die Grundschule Iden oder die
Grundschule Osterburg zu entscheiden.
Kinder, die bis zu diesem Stichtag das 5.
Lebensjahr vollendet haben, können auf
Antrag der Eltern angemeldet werden.
Se sollten die für den Schulbesuch not-
wendigen körperlichen und geistigen
Voraussetzungen besitzen und in ihrem
Verhalten ausreichend entwickelt sein.

Anmeldung:
Dienstag, den 12.02.2013 in der
Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Mitzubringen ist die Geburtsurkunde
des Kindes oder das Familienstammbuch.
 Das anzumeldende Kind ist persönlich
vorzustellen.

J.-U. Marquardt
Rektor

Anmeldung
der Schulanfänger
2014/2015 –
Grundschule
Iden

Tagesordnung am 22.02.2013 um
19.00 Uhr in der Gaststätte „Bay-
rischer Hof“ in Goldbeck:
1. Begrüßung, Feststellung der Be-

schlussfähigkeit und der Ordnungs-
mäßigkeit der Einladung

2. Verlesen und Bestätigung der Tages-
ordnung

3. Bericht des Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Entlastung des Vorstandes für das

Pachtjahr 2012/2013
6. Wahl der Wahlkommission
7. Wahl des Jagdvorstandes
8. Konstituierung des Jagdvorstandes
9. Bericht des Jagdpächters
10. Beschlussfassung über die Verwen-

dung des Jagdertrages 2012/2013

Jagdgenossenschaft Bertkow teilt mit
Einladung zur Vollversammlung

11. Anfragen, Hinweise
12. Schlusswort

Rolf Lühe
Jagdvorsteher

Aus organisatorischen Gründen bitte ich
um Bestätigung Ihrer Teilnahme bis zum
15.02.2013 unter der Tel.-Nr. 039388-
28305

Ich weise darauf hin, dass Flächen, die
mehreren Eigentümern gehören, nur
durch Anwesenheit aller Eigentümer
dieser Flächen oder durch amtlich bestä-
tigte Vollmachten aller nicht anwesenden
Eigentümer dieser Flächen zur Abstim-
mung berechtigen.
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Zahlreiche Mitglieder des Vereins tra-
fen sich Ende November im Gemeinde-
haus Iden. Die gemeinsamen Aktivitäten
des letzten Jahres wurden auf den Prüf-
stand gestellt, und alle waren sich einig,
dass viele Projekte interessante Höhe-
punkte für die Kinder der Grundschule
waren. Ein toller Fahrradtag mit Ver-
kehrssicherheitsmängelscheinen und ei-
nem Hindernisparcours, zwei zehntägi-
ge Kurse zu Entspannungsübungen, Re-
novierungsarbeiten im Schulgebäude,
die Überlassung von 14 PC eines regio-
nalen Großbetriebes und die Übergabe
der Schulshirts mit den, von den Kin-
dern entworfenem Logo, bleiben unver-
gessen.

Das Schullogo als Aufkleber wurde in
der Ferienzeit von den Kindern genutzt,
um in den Urlaubsorten sichtbare Spu-
ren der „Schule zum Wohlfühlen“ zu
hinterlassen. Selbst in den USA kennt
man die kleine Schule aus der Altmark.
Als Beweis wurden Fotos vom Tatort des
Aufklebens geschossen, die nun in einem
Jahreskalender 2013 zu finden und von
jedermann zu erwerben sind. Diese Ein-
nahmen füllen die Sparbüchse des Ver-
eins, so wie auch die Spenden und die
Mitgliedsbeiträge vieler. Dafür und für
die die unermüdliche Arbeit der Mitglie-
der und Förderer bedankte sich der Vor-
sitzende Rainer Pempel ausdrücklich.

Erhalt von Schulen und Strukturen
Jahresmitgliederversammlung des Idener Grundschulfördervereins

Für das kommende Jahr wurden Ar-
beitsschwerpunkte aus dem Ideenkon-
zept besprochen und zeitlich für die
Umsetzung festgelegt.

Sehr intensiv wurde über die Zukunft
der kleinen Grundschulen in der Ver-
bandsgemeinde Arneburg- Goldbeck dis-
kutiert, denn die Äußerungen des Fi-
nanzministers verheißen nichts Gutes
und lassen auch das von allen Gemein-
den getragene Pilotprojekt zum Erhalt
der Grundschulen auf dem platten Land
ins Wanken geraten. Finanzprobleme
der öffentlichen Hand dürfen nicht auf
Kosten der Kleinsten ausgetragen wer-
den. Der demografischen Entwicklung
im Land ist sicherlich Rechnung zu tra-
gen, doch dies nicht mit einem Rundum-
schlag im ländlichen Bereich. Alle Gre-
mien sind aufgefordert, Konzepte zu er-
arbeiten, die unsere Schulen zu Kompe-
tenzzentren und Kommunikationshäu-
sern aller Generationen werden zu las-
sen, und dies mit Schülerzahlen und
Wegen, die mit kurzen Beinen auch er-
reichbar sind. Die Vernetzung der dörfli-
chen Vereine und Interessengruppen
zum Erhalt sozialer und kultureller
Strukturen wird neben der Sicherung
von Arbeitsplätzen als wesentliches Kri-
terium zum Aushebeln der Abwande-
rungsflut angesehen. Für dieses lobens-
werte Ziel sehen sich auch die Mitglieder

des Vereins aktiv aufgerufen. Denkan-
sätze, die über den eigenen kommunalen
Tellerrand hinausgehen, sollten aufge-
griffen werden, um optimale und finan-
zierbare Lösungen zu finden. So wird
immer wieder die ehemalige Sekundar-
schule im Ort in die Diskussion gebracht,
die mit Haushaltsmitteln der Gemeinde
Iden und Nutzung des Landes- Förder-
programms „StarK III“ in relativ kurzer
Zeit nutzbar und energieeffizient rekon-
struiert werden könnte. Klassenräume,
PC- Kabinette, Kreativräume für Musik,
Malerei und vieles mehr sind denkbar.

Auch für  Labore zur praktischen al-
tersgemäßen „Forschung“, Bastelstuben
und Gasträume für die Versorgung der
Schulkinder der Verbandsgemeinde und
der Gastkinder des Umlandes sowie der
älteren Einwohner der Orte könnten
problemlos untergebracht werden. Die
Lage ist verkehrstechnisch für alle Rich-
tungen super angebunden, die Turnhalle
steht, der Sportplatz ist im Sichtfeld und
ein grünes vorhandenes Außengelände
schafft eine sichere und angenehme At-
mosphäre.

Die nun schon angezeigten Rechtsän-
derungen fordern uns kurzfristig auf,
miteinander langfristige Lösungen zu
finden und umzusetzen – die Mitglieder
des Vereins wollen dabei aktiv mitma-
chen!

Zum Heiligen Abend um 18:00 Uhr
lud der neugegründete Dorfverein Rohr-
beck zur Christvesper in die Rohrbecker
Kirche ein.

In Absprache mit dem Pfarrer Jens Fö-
disch hatten Mitglieder des Dorfvereins
eine Stunde geplant, die viele Gäste an-

Gemeinsam wurde der Baum geschmückt
Nach vielen Jahren wieder Christvesper in der Rohrbecker Kirche

sprechen sollte. Es kamen an die 60
Rohrbecker mit ihren Gästen.

In der Einladung war der Wunsch ge-
äußert worden, gemeinsam den Baum
zu schmücken, und bei so vielen Gästen
erstrahlte dann um 18:00 Uhr  ein wun-
derschöner Christbaum. Neben der

Weihnachtsgeschichte und vielen ge-
meinsam gesungenen Liedern standen
ein Jahresrückblick und Gedanken zur
Heiligen Nacht auf dem Programm.

Aber auch Solisten wie Diana Kunze
und ihrer Mutter bereicherten mit ei-
nem Lied den Abend. Paul Kunze (9 Jah-
re) erfreute die Gäste mit einem Gedicht
und Pavel Osvald spielte auf einer alten
Urform einer Klarinette ein Stück. Im
Anschluss gab es zum Turmblasen von
Peter Kunze am Feuer bei Glühwein und
Kinderpunsch noch manches gute Ge-
spräch.

Die Resonanz war so gut, dass schon
am Abend eine Neuauflage zum 24.12.
diesen Jahres, dann auch mit Krippen-
spiel beschlossen wurde. Für den jungen
Rohrbecker Dorfverein (Gründung
20.11.12)  war es ein geglückter Auftakt
und zugleich Ansporn zu Ostern 2013
in Rohrbeck ein Familienfest zu organi-
sieren.
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Nachdem die 1. Veranstaltung und der
Kinderkarneval schon für viel Freude
beim närrischen Publikum gesorgt haben,
möchten wir an dieser Stelle die restli-
chen Termine dieser Session bekannt ge-
ben.
02.02.2013 3. Abendveranstaltung
03.02.2013 Nachmittags-

veranstaltung
Beginn 14:00 Uhr

Der Eintrittspreis betragt 11,00 Euro,
die Veranstaltungen beginnen um 19.19
Uhr in der Rochauer  Mehrzweckhalle,
Einlass ist ab 18.00 Uhr. Karten gibt es
im Vorverkauf bei: Rolf Scheinert,Tel.:
039328/985650 ab 16:00 Uhr. Ach-
tung: neue Telefonnummer beachten
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Tanz-
karten zum Preis von  je 6 Euro für jede
Veranstaltung ab 22.00 Uhr zu erwer-
ben. Der Vorverkauf der Tanzkarten er-
folgt ausschließlich im Minimarkt Ro-
chau sowie bei Rolf Scheinert,Tel.:
039328/985650 ab 16:00 Uhr. Weitere
Informationen finden Sie unter
www.rochau-es-lacht.de. Genießen Sie
einen humorvollen Abend mit der RCG.
Wir freuen uns auf Sie!

Prinz Manuel I. und
Prinzessin Nancy I. von
Rochau begrüßen das
närrische Volk

Denn wer spielt, spricht. Beim Spielen
wird viel geredet – das meint auch die
Sprachförderkraft Michaela Krüger,  die
seit kurzem auch die Kita „Storchennest“
in Werben einmal wöchentlich unter-
stützt.

Es wird rund um das Fühlen und Tas-

Spielend lernen in Kita „Storchennest“
Sprachförderkraft unterstützt

ten spielerisch auch die Feinmotorik ge-
fördert. Griffige  schöne Holzteile regen
nicht nur die Fantasie an, sondern auch
die Sprachentwicklung. Gerade im
Kleinkindalter ist es wichtig, mit vielen
Anregungen die Freude am Sprechen zu
fördern.

Der traditionelle Sportlerball des
Blau-Gelb ’21 Goldbeck findet in die-
sem Jahr am Samstag, den 02.
März ab 20.00 Uhr in der Sporthalle
Goldbeck statt.

Der Vorstand lädt alle Mitglieder, An-
hänger und Sponsoren des Vereins und
ihre Partner/innen recht herzlich zu die-
sem Höhepunkt des Vereinslebens ein.
Einmal jährlich wird die Sporthalle, wo
sonst sportlich um Punkte und Tore ge-
kämpft wird, zum Tanzpalast herausge-
putzt.

Der Sportlerball ist keineswegs eine
geschlossene Veranstaltung ausschließ-
lich für Vereinsmitglieder.

Der Vorstand würde sich  freuen auch
zahlreiche Freunde des Goldbecker
Sports begrüßen zu dürfen, die Lust ha-
ben  unvergessliche Stunden bei Musik,
Tanz und Show verbringen zu wollen.
Auch all diejenigen die nur mal wieder
eine richtige gute Party erleben wollen
sollten den Weg nach Goldbeck in die
Sporthalle finden und sind herzlich will-
kommen.

SV Blau-Gelb 21 Goldbeck feiert traditionellen Sportlerball
Treff: 2. März in der Sporthalle mit Freunden und Mitgliedern

Für die richtige Partystimmung sorgt
auch  in diesem Jahr wieder eine Live
Band.  Sportgruppen des Vereins und
Gastauftritte werden mit Showeinlagen
für die kulturellen Höhepunkte am
Abend sorgen.

Karten für die Veranstaltung werden
ausschließlich an der Abendkasse erhält-
lich sein.
Also jetzt schon vormerken:

Samstag, den 02.03. Sportlerball
in der Sporthalle Goldbeck.
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Amtliche Bekanntmachungen

Aufgrund §§ 4, 6, 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-An-
halt vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S.383)in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA  S. 383), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30.11.2011 (GVBl. LSA S. 814) in der jeweils gelten-
den Fassung und aufgrund der §§ 1, 2, 3 und 13a des Kommunalabgaben-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA  S. 405), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.02.2011 (GVBl. LSA S. 58)
hat der Gemeinderat der Gemeinde Goldbeck am 10.12.2012 folgen-
de Änderungssatzung erlassen:

§ 1
Änderungen

(1) Der § 1 Abs. 2 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate
alten Hunde durch natürliche Personen im Gemeindegebiet.

(2) Der § 2 Abs. 2 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Hundehalter ist, wer einen oder mehrere Hunde zu persönlichen
Zwecken im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushalts-
angehörigen im eigenen Haushalt aufgenommen hat.

(3) Der § 7Abs. 2 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die Hunde, für
welche diese Vergünstigung in Anspruch genommen werden soll
1. für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet

sind und
2. die in den Fällen des § 9 Nr. 3 und 4 geforderte Prüfung vor dem

im Abs. 1 genannten Zeitraum mit Erfolg abgelegt haben.

(4) Der § 8 Ziff. 1 erhält folgenden neuen Wortlaut:
1. Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe sonst hilflo-

ser Personen dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Perso-
nen, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzei-
chen „G“, „aG“, „Gl“, „H“ oder „Bl“ besitzen.

(5) Der § 10 erhält folgenden neuen Wortlaut:

(1)Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14
Tagen nach Aufnahme oder, wenn der Hund ihm durch Geburt
von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist, inner-
halb von 14 Tagen nach Ablauf des dritten Monats nach der
Geburt bei der VerbGem Arneburg-Goldbeck schriftlich anzu-
melden. In den Fällen des § 2Abs. 3 muss die Anmeldung inner-
halb von 14 Tagen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei
Monaten überschritten worden ist, erfolgen.

(2)Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14
Tagen nach Beendigung der Hundehaltung bei der VerbGem
Arneburg-Goldbeck abzumelden. Im Falle einer Veräußerung sind
bei der Abmeldung Name und Wohnung des Erwerbers anzuge-
ben.

(3)Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder
Steuerbefreiung, ist der Hundehalter verpflichtet, der VerbGem
Arneburg-Goldbeck dies innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt
des Grundes für den Wegfall der Vergünstigung anzuzeigen.

1. Änderungssatzung  über die Erhebung einer Hundesteuer im
Gebiet der Gemeinde Goldbeck

(4) Der § 11 Abs. 1 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet
angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die im Eigentum
der VerbGem Arenburg-Goldbeck verbleibt, ausgegeben.

(5) Der § 11 Abs. 4 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige
über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von 14 Tagen an
die VerbGem Arneburg-Goldbeck zurückzugeben.

(6) Der § 11 Abs. 5 Satz 3 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Wird eine in Verlust geratene Hundesteuermarke wieder aufgefun-
den, ist die wiedergefundene Marke der VerbGem Arneburg-
Goldbeck gegen Erstattung der für die Ersatzmarke gezahlten
Selbstkosten unverzüglich zurückzugeben.

(7) Die numerische Reihenfolge ab § 12  verschiebt sich jeweils um 1.

(8) Neu hinzugefügt wird § 12  Billigkeitsmaßnahmen.

(1)Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder
teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit
eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der
Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist de-
ren Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können sie
ganz oder teilweise erlassen werden.

(2)Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von An-
sprüchen aus dem Abgabeschuldverhältnis gelten die §§ 218 bis
223, 224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 226, 227 Abs. 1, §§ 228 bis 232 der
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(9) Der § 13 Ordnungswidrigkeiten erhält folgenden neuen Wort-
laut:

(1)Zuwiderhandlungen gegen § 10 Abs. 1 (Anmeldung) oder § 10
Abs. 3 (Anzeige des Fortfallens von Steuerermäßigung bzw. Steuer-
befreiungen) sind Ordnungswidrigkeiten nach § 16 Abs. 2 KAG-
LSA und können mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet
werden.

(2)Zuwiderhandlungen gegen § 10 Abs. 2 (Abmeldung) sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 6 Abs. 7 GO LSA und können mit einer
Geldbuße bis zu 2.500 Euro geahndet werden.

(3)Zuwiderhandlungen gegen § 11 Abs. 3 (Steuermarke dem Hund
nicht sichtbar angelegt) oder Abs. 4 (keine Rückgabe der Hunde-
steuermarke nach Beendigung der Hundehaltung) sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 6 Abs. 7 GO LSA und können mit einer Geld-
buße bis zu 2.500 Euro geahndet werden.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Goldbeck, den 10.12.2012

T. Dobberkau
Bürgermeister



29.01.2013 13Hallo Nachbarn – Amtliche Bekanntmachungen in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe)

Amtliche Bekanntmachungen

Aufgrund §§ 4, 6, 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-An-
halt vom 5. Oktober 1993 (GVBl.S.568), in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl.LSA S. 383), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30.11.2011 (GVBl.LSA S.814) in der jeweils geltenden
Fassung und aufgrund der §§ 1. 2 und 3 des Kommunalabgabegesetzes
des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA ) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.02.2011 (GVBl. LSA S. 58) hat der
Stadtrat der Hansestadt Werben (Elbe) am  18.12.2012 folgen-
de Änderungssatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

der § 6 Abs. 1 Steuersatz  erhält folgenden neuen Wortlaut:

für den dritten und jeden weiteren Hund                  17,00 €

1. Änderungssatzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet
der Hansestadt Werben (Elbe)

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft.

Hansestadt Werben, den 18.12.2012

Haase
Bürgermeister

Aufgrund §§ 4, 6, 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-An-
halt vom 5. Oktober 1993 (GVBl. S. 568), der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30.11.2011 (GVBl.LSA S. 814) in der jeweils gelten-
den Fassung und  aufgrund der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabe-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.02.2011 (GVBl. LSA S. 58)
hat der Stadtrat der Hansestadt Werben(Elbe) am 18.12.2012
folgende Satzung erlassen:

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer
im Gebiet der Hansestadt Werben(Elbe)

§ 1
Steuergegenstand

(1) Die Stadt Hansestadt Werben (Elbe) erhebt die Hundesteuer nach
dieser Satzung.

(2) Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate
alten Hunden durch natürliche Personen im Gemeindegebiet.

§ 2
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes.
(2) Hundehalter ist, wer einen oder mehrere Hunde zu persönlichen

Zwecken im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushalts-
angehörigen im eigenen Haushalt aufgenommen hat.

(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei Monate
im Jahr gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen
gehalten hat, es sei denn er kann nachweisen, dass der Hund bereits
in einer anderen Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland
versteuert wird oder von der Steuer befreit ist.

(4) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren
Haltern gemeinsam gehalten.

§ 3
Entstehung der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund
in einen Haushalt aufgenommen oder mit dem 1. des Monats, der

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet
der Hansestadt Werben (Elbe)

dem Monat folgt, in dem der Hund drei Monate alt geworden ist. In
den Fällen des § 2 Abs. 3 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des
Monats, der dem Monat folgt, in dem der Zeitraum von zwei Mona-
ten überschritten worden ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die
Hundehaltung beendet wird oder in dem der Halter wegzieht. Die
Hundehaltung ist beendet, wenn der Hund abgeschafft wird,
abhanden kommt oder verstirbt.

§ 4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist
das Kalenderjahr.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjah-
res, so ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.

(3) Die Jahressteuerschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungs-
zeitraumes am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres. Beginnt die
Steuerpflicht erst im Laufe des Erhebungszeitraumes,         entsteht
die Steuerschuld mit Beginn des Monats, in dem die Steuerpflicht
beginnt (§ 3 Abs. 1).

§ 5
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuerpflicht
erst während des Kalenderjahres beginnt, für den Rest des Kalen-
derjahres durch Bescheid festgesetzt.

(2) Die Steuer ist mit dem Jahresbetrag am 1.07. eines jeden Jahres
fällig. Für zu einem  späteren Zeitpunkt angemeldete Hunde wird
die Steuer 1 Monat nach Bekanntgabe  des Bescheides fällig.

§ 6
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich
•  für den ersten Hund 14,00 €
•  für den zweiten Hund 17,00 €
•  für den dritten und jeden weiteren Hund 24,00 €
• Hundesteuer ermäßigt 7,50 €

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 8 gewährt wird, sind bei der
Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen.
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Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 9 gewährt wird, gelten als
erste Hunde.

§ 7
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen

(1) Die Gewährung von Steuervergünstigungen (Steuerbefreiungen,
Steuerermäßigungen)nach den    §§ 8 und 9 richtet sich nach den
Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres. In den Fällen des § 3
Abs. 1 sind die Verhältnisse bei Beginn der Steuerpflicht maßgeb-
lich.

(2) Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die Hunde, für
welche die Vergünstigung in Anspruch genommen werden soll
1. für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet

sind,
2. die in den Fällen des § 9 Nr. 3 und 4 geforderte Prüfung vor dem

im Abs. 1 genannten Zeitpunkt mit Erfolg abgelegt haben
(3)  Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sollen bis zum

Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides ge-
stellt werden.

§ 8
Steuerbefreiungen

Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für:
1. Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber

oder sonst hilfloser Personen dienen. Sonst hilflose Personen sind
solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem
Merkzeichen „G“, „aG“ oder „H“ besitzen,

2. Gebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließ-
lich für die Bewachung von Herden verwendet werden,

3. Jagdgebrauchshunde von Jagdausübungsberechtigten und bestä-
tigten Jagdaufsehern, sofern diese Inhaber des Jagdscheines sind,
und der Hund ausschließlich zum Zwecke der Jagd eingesetzt wird,

4. Hunde, die von ihrem Halter aus einem Tierheim erworben wurden,
bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Erwerb.

§ 9
Steuerermäßigung

Die Steuer wird auf Antrag auf  50 v. H. ermäßigt für:
1. einen Hund, der der Bewachung von bewohnten Gebäuden dient,

die von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 m Luftli-
nie entfernt liegen,

2. einen Hund, der der Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen
dient, die von den nächsten bewohnten Gebäuden mehr als 300 m
Luftlinie entfernt liegen.

3. Hunde, die die für Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde vorgeschrie-
bene Prüfung vor Leistungsprüfern der zuständigen Fachorganisation
mit Erfolg abgelegt haben und für den  Zivilschutz, Katastrophen-
schutz oder Rettungsdienst zur Verfügung stehen. Die Ablegung
der  Prüfung ist durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzu-
weisen und die Verwendung des      Hundes in geeigneter Weise
glaubhaft zu machen.

4. Jagdgebrauchshunde, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt ha-
ben und neben persönlichen Zwecken auch der Jagd dienen.

5. Hunde, die von zugelassenen Unternehmungen des Bewachungs-
gewerbes oder von berufsmäßigen Einzelwächtern neben persönli-
chen Zwecken auch zur Ausübung des Wachdienstes dienen

§ 10
Meldepflicht

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Ta-
gen nach Aufnahme oder, wenn der Hund ihm durch Geburt von
einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist, innerhalb von
14 Tagen nach Ablauf des dritten Monats nach der Geburt bei der
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck schriftlich anzumelden. In
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den Fällen des § 2 Abs. 3 muss die Anmeldung innerhalb von 14
Tagen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten
überschritten worden ist, erfolgen.

(2) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Ta-
gen nach Beendigung der Hundehaltung bei der Verbandsgemeinde
Arneburg-Goldbeck  abzumelden. Im Falle einer Veräußerung sind
bei der Abmeldung Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben.

(3) Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder
Steuerbefreiung, ist der Hundehalter verpflichtet, der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck dies innerhalb von 14 Tagen nach
Eintritt des Grundes für den Wegfall der Vergünstigung anzuzeigen.

§ 11
Hundesteuermarken

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet
angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die im Eigentum
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck verbleibt, ausgegeben.

(2) Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Haltung des Hun-
des gültig.

(3) Der Hundehalter hat dem/den von ihm gehaltenem/n Hund/en die
gültige Steuermarke sichtbar anzulegen.

(4) Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige
über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von 14 Tagen an
die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zurückzugeben.

(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatz-
marke zum Selbstkostenpreis ausgehändigt. Dasselbe gilt für den
Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die un-
brauchbar gewordene Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird
eine in Verlust geratene Hundesteuermarke wieder aufgefunden,
ist die wiedergefundene Marke der Verbandsgemeinde   Arneburg-
Goldbeck gegen Erstattung der für die Ersatzmarke gezahlten
Selbstkosten unverzüglich zurückzugeben.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen
– § 10 Abs. 1 (Anmeldung)
– § 10 Abs. 3 (Anzeige des Wegfallens von Steuerermäßigungen bzw.

Steuerbefreiungen)
sind Ordnungswidrigkeiten nach § 16 Abs. 2 KA-LSA und können mit
einer Geldbuße bis 10.000 Euro geahndet werden.

Zuwiderhandlungen gegen
– § 10 Abs. 2 ( Abmeldung )
– § 11 Abs. 3 (Anlegen der Hundesteuermarke) oder
– § 11 Abs. 4 (Rückgabe der Hundesteuermarke)
sind Ordnungswidrigkeiten nach § 6 Abs. 7 GO LSA und können mit
einer Geldbuße von 2.500 Euro geahndet werden.

§ 13
Billigkeitsmaßnahmen

(1) Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können gem. § 13a
KAG LSA ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einzie-
hung eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und
der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist de-
ren Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz
oder teilweise erlassen werden.

§ 14
Übergangsvorschrift

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Gemeinde
bereits angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10
Abs. 1.
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§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.
Gleichzeitig treten folgende Satzungen außer Kraft:
1. Hundesteuersatzung der Hansestadt Werben (Elbe) vom 09.08.2011

2. 1. Änderungssatzung über die Erhebung einer Hundesteuersatzung
im Gebiet der Hansestadt Werben (Elbe) vom 18.12.2012

Hansestadt Werben (Elbe), den 18.12.2012

Haase
Bürgermeister

Aufgrund §§ 4, 6, 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-An-
halt vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S.383)in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA  S. 383), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30.11.2011 (GVBl. LSA S. 814)in der jeweils gelten-
den Fassung und aufgrund der §§ 1, 2, 3 und 13a des Kommunalabgaben-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA  S. 405), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.02.2011 (GVBl. LSA S.
58)hat der Gemeinderat der Gemeinde Rochau am 14.12.2012 folgen-
de Änderungssatzung erlassen:

§ 1
Änderungen

(1) Der § 1 Abs. 2 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate
alten Hunde durch natürliche Personen im Gemeindegebiet.

(2) Der § 2 Abs. 2 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Hundehalter ist, wer einen oder mehrere Hunde zu persönlichen
Zwecken im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushalts-
angehörigen im eigenen Haushalt aufgenommen hat.

(3) Der § 7Abs. 2 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die Hunde, für
welche diese Vergünstigung in Anspruch genommen werden soll

1. Für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet
sind und

2. die in den Fällen des § 9 Nr. 3 und 4 geforderte Prüfung vor dem
im Abs. 1 genannten Zeitraum mit Erfolg abgelegt haben.

(4) Der § 8 Ziff. 1erhält folgenden neuen Wortlaut:

1. Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe sonst hilflo-
ser Personen dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Perso-
nen, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzei-
chen „G“, „aG“, „Gl“, „H“ oder „Bl“ besitzen.

(5) Der § 10 erhält folgenden neuen Wortlaut:

(1)Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14
Tagen nach Aufnahme oder, wenn der Hund ihm durch Geburt

1. Änderungssatzung über die Erhebung einer Hundesteuer im
Gebiet der Gemeinde Rochau

von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist, inner-
halb von 14 Tagen nach Ablauf des dritten Monats nach der
Geburt bei der VerbGem Arneburg-Goldbeck schriftlich anzu-
melden. In den Fällen des § 2Abs. 3 muss die Anmeldung inner-
halb von 14 Tagen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei
Monaten überschritten worden ist, erfolgen.

(2)Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Tagen
nach Beendigung der Hundehaltung bei der VerbGem Arneburg-
Goldbeck abzumelden. Im Falle einer Veräußerung sind bei der Ab-
meldung Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben.

(3)Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder
Steuerbefreiung, ist der Hundehalter verpflichtet, der VerbGem
Arneburg-Goldbeck dies innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt
des Grundes für den Wegfall der Vergünstigung anzuzeigen.

(4) Der § 11 Abs. 1 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet
angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die im Eigentum
der VerbGem Arenburg-Goldbeck verbleibt, ausgegeben.

(5) Der § 11 Abs. 4 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige
über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von 14 Tagen an
die VerbGem Arneburg-Goldbeck zurückzugeben.

(6) Der § 11 Abs. 5 Satz 3 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Wird eine in Verlust geratene Hundesteuermarke wieder aufgefun-
den, ist die wiedergefundene Marke der VerbGem Arneburg-
Goldbeck gegen Erstattung der für die Ersatzmarke gezahlten
Selbstkosten unverzüglich zurückzugeben.

(7) Die numerische Reihenfolge ab § 12  verschiebt sich jeweils um 1.

(8) Neu hinzugefügt wird § 12  Billigkeitsmaßnahmen.

(1)Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder
teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit
eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der
Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist de-
ren Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können sie
ganz oder teilweise erlassen werden.
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(2)Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von An-
sprüchen aus dem Abgabeschuldverhältnis gelten die §§ 218 bis
223, 224 Abs. 1  und 2, §§ 225, 226, 227 Abs. 1, §§ 228 bis 232 der
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(9) Der § 13 Ordnungswidrigkeiten erhält folgenden neuen Wort-
laut:

(1)Zuwiderhandlungen gegen § 10 Abs. 1 (Anmeldung) oder § 10
Abs. 3 (Anzeige des Fortfallens von Steuerermäßigung bzw. Steuer-
befreiungen) sind Ordnungswidrigkeiten nach § 16 Abs. 2 KAG-
LSA und können mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet
werden.

(2)Zuwiderhandlungen gegen § 10 Abs. 2 (Abmeldung) sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 6 Abs. 7 GO LSA und können mit einer
Geldbuße bis zu 2.500 Euro geahndet werden.

Amtliche Bekanntmachungen

(3)Zuwiderhandlungen gegen § 11 Abs. 3 (Steuermarke dem Hund
nicht sichtbar angelegt) oder Abs. 4 (keine Rückgabe der Hundes-
teuermarke nach Beendigung der Hundehaltung) sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 6 Abs. 7 GO LSA und können mit einer Geld-
buße bis zu 2.500 Euro geahndet werden.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Rochau, den 14.12.2012

U. Großpietsch
Bürgermeister

Der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck wurde auf der Grundlage
des § 2 des Gesetzes über die Verbandsgemeinde in Sachsen-Anhalt
die Flächennutzungsplanung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises
übertragen. Dies umfasst auch die Änderung und Ergänzung bestehen-
der, genehmigter Flächennutzungspläne der Mitgliedsgemeinden als
Teilflächennutzungspläne im Verbandsgemeindegebiet.

Der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck hat auf seiner Sitzung
am 17.12.2012 den Beschluss zur 4. Änderung des Flächennutzungspla-

Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck –
4. Änderung des  Flächennutzungsplanes der Stadt Arneburg

nes (FNP) des Stadt Arneburg in Form einer Neuformulierung, inklusive
einer Ergänzung durch Einbeziehung der Gemarkung Beelitz, gefasst.
Mit der Ausarbeitung der Planunterlagen einschließlich des Umwelt-
berichtes ist das Büro Wallraf & Partner aus Dessau-Roßlau beauftragt.

Eike Trumpf
Verbandsgemeindebürgermeister

Die Gemeinde Rochau beabsichtigt das Bürger- und Mietshaus  in
Rochau( ehemaliges Gutshaus), Breite Straße 47, mit einer vermesse-
nen  Grundstücksfläche von  688 m² zu verkaufen.

2 Wohnung vermietet
1 Gewerberäume vermietet
Voraussetzung für weitere Vermietung von 2-3 Wohnungen vorhanden

Mindestgebot: 35.000 €

Ausschreibung

Angebote vom 01.02.2013 bis 28.02.2013
an: Gemeinde Rochau
über: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck

Für die Besichtigung des Grundstückes und die Einsicht in das vorlie-
gende Gutachten  vereinbaren Sie bitte mit der Kämmerei der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck (Tel. 039388/ 97120) einen Termin.

Die Hansestadt Werben (Elbe) beabsichtigt ein Grundstück in der Ge-
markung Werben (Südwall) mit einer Grundstücksfläche von  ca.
4.201 m² zu verkaufen. Das Grundstück ist mit Gebäuden bebaut, die
zur Zeit landwirtschaftlich genutzt werden.

Mindestgebot: 21.008 €

Ausschreibung

Angebote vom 01.02.2013 bis 28.02.2013
an: Hansestadt Werben (Elbe)
über: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck

Für die Besichtigung des Grundstückes und der Gebäude, sowie für die
Einsicht in ein vorliegendes Gutachten vereinbaren Sie bitte mit der
Kämmerei der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (Tel. 039388/
97120) einen Termin.
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Auf der Grundlage des § 170 der Gemeindeordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL.LSA S. 568), in der zurzeit geltenden
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Rochau Folgendes am
14.12.2012 beschlossen:
„Gemäß §170 der Gemeindeordnung wird die Jahresrechnung 2010 der
Gemeinde Rochau beschlossen. Dem Bürgermeister wird für das Haus-
haltsjahr 2010 uneingeschränkt die Entlastung erteilt.“

Bekanntmachung der Gemeinde Rochau über die Bestätigung
der Jahresrechnung 2010 der Gemeinde Rochau sowie der
Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2010

Beschlussnummer: 09/032/12

Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 30.01. bis 12.02.2013 im
Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Amt Käm-
merei, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den Sprechzeiten
öffentlich aus.

Rochau, 14.12.2012

gez. Großpietsch
Bürgermeister

Der Stadtrat der Stadt Arneburg hat in seiner Sitzung am 23. Oktober
2012 folgenden Beschluss (Nr.22/087/12) gefaßt:

„Der Stadtrat der Stadt Arneburg beschließt auf seiner heutigen Sit-
zung auf der Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes vom 24.03.1997
(GVBl. S.446), in seiner zuletzt geänderten Fassung, den Jahresabschluss
und den Lagebericht des Infrastrukturbetriebes der Stadt Arneburg für
das Jahr 2011 auf der Grundlage der durchgeführten Jahresabschluss-
prüfung durch Göken, Pollak u. Partner festzustellen.

Entsprechend EigBG § 19 Abs 4 entscheidet der Stadtrat über die Ver-
wendung des Jahresgewinns.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2011 und der Lagebericht des
Infrastrukturbetriebes der Stadt Arneburg wurde am 27.07.2012 mit
einem Bestätigungsvermerk durch die Göken, Pollak u. Partner verse-
hen.

Der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkrei-
ses Stendal erfolgte am 18.09.2012.

gez. Unterschrift Siegel
Riedinger Stadt Arneburg

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung
und den Lagebericht des Infrastrukturbetriebes der Stadt Arneburg für
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Nach
§ 6 Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten
zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs 3 EnWG, wonach für die Tätigkei-
ten nach § 6 b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeits-
abschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6 Abs. 3 EnWG
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten

Jahresabschluss des Infrastrukturbetriebes der Stadt Arneburg Eigenbetrieb
für das Wirtschaftsjahr 2011

Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung
der Pflichten der Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG a. F. abzuge-
ben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 131
der GO LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichen-
der Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6 b Abs. 3
EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschafltiche und rechtliche Um-
feld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit  des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie
in der internen Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-
teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen des Betriesbsleiters sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes so-
wie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten
in der Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nach-
vollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wur-
de. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den Be-
stimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigen-
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betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-
betriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Ent-
flechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG a. F.
hat zu keinen Einwendungen geführt.

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Be-
richterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Potsdam, 27. Juli 2011

Göken, Pollak und Partner                                  Stempel
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Unterschrift gez. Unterschrift
(Held) Rindfleisch)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“

Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes
des Landkreises Stendal: Stendal, den 18.09.2012

Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 27.09.2012 abge-
schlossener Prüfung durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses

Amtliche Bekanntmachungen

zum 31. 12. 2011 beauftragte Göken, Pollak & Partner  Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft die Buchführung und der Jahresabschluss des
Infrastrukturbetriebes der Stadt Arneburg den gesetzlichen Vorschrif-
ten und der Betriebssatzung entsprechen.

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes vermittelt unter Beachtung
der Grundsätze einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragssituation des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht
im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die Prüfung hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.

gez. Unterschrift
Mosow
Amtsleiter

Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden gemäß § 18, Abs. 5
des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – im Land Sachsen-Anhalt für die
Dauer von zehn Arbeitstagen in der Zeit vom 25.02.2013. bis 28.02.2013
(Mo.- Do. von 8.00 bis 16.00 Uhr; Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr) am Sitz
des Eigenbetriebes, Osterburger Straße 1 in 39596 Arneburg öffentlich
ausgelegt.

Bürgermeister der Stadt Arneburg

Der Stadtrat der Stadt Arneburg hat in seiner Sitzung am 23. Oktober
2012 folgenden Beschluss gefaßt:
„Der Stadtrat der Stadt Arneburg beschließt auf seiner heutigen Sit-
zung auf der Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom
24.03.1997 (GVBl. S.446), in seiner zuletzt geänderten Fassung, die
Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes der Stadt Arneburg
für das Wirtschaftsjahr 2011.
Mit den Bestätigungsvermerken von Göken, Pollak u. Partner, dem
Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises

Entlastung der Betriebsleitung für das Jahr 2011

Stendal vom 18.09.2012 und der Feststellung des Stadtrates der Stadt
Arneburg  zu dem Jahresabschluss 2011 wird die Betriebsleitung ent-
sprechend EigBG § 19 (3) entlastet.“

Siegel
Bürgermeister der Stadt Arneburg Stadt Arneburg

Nach §§ 6, 8, 44 Absatz 3 Nr. 1 und 91 der Gemeindeordnung fiir das
Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05. Oktober 1993, veröffentlicht im
Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Sachsen-Anhalt (GVBI. LSA),
S. 568, in der Fassung des Gesetzes zur Anderung des Gesetzes über
kommunale Gemeinschaftsarbeit und anderer kommunalrechtlicher
Vorschriften vom 03. Februar 1994 (GVBI. S. 164) zuletzt geändert durch
das Kommunalrechtsänderungsgesetz vom 31.07.97 (GVBI. S. 721) und
$ 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) vom 11. Juni 1991 (GVBI.
S. 105) in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der
Gemeinde Sandauerholz in seiner Sitzung am 25.02.2008 die nachfol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1
Gegenstand und Zuständigkeit

Das Dorfgemeinschaftshaus ist eine öffentliche Einrichtung der Gemein-
de Sandauerholz. Es wird vom gemeinsamen Verwaltungsamt der
Verwaltungsgemeinschaft Arneburg-Goldbeck verwaltet.

Benutzungs- und Gebührensatzung
 der Gemeinde Sandauerholz  für das Dorfgemeinschaftshaus

§ 2
Überlassung des Dorfgemeinschaftshauses

Die   Gemeinde   Sandauerholz   überlässt   vorrangig   den   Vereinen
der   Gemeinde   das Dorfgemeinschaftshaus.

§ 3
Benutzung

(1) Die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses wird nach Abstim-
mung mit der Gemeinde nach einem aufzustellendem Benutzungs-
plan vorgenommen.

(2) Die Räumlichkeiten  stehen jedem   Bürger  der  Gemeinde   für
Veranstaltungen  zur Verfügung.

 (3) Sämtliche Einrichtungsgegenstände sind von den Nutzern pfleglich
zu behandeln, um die Pflege und Sauberkeit zu gewährleisten. Durch
Benutzung entstandene Schäden sind der Gemeinde sofort zu mel-
den.

(3) Das  Objekt ist der Gemeinde  in dem  ursprünglich ordnungsgemä-
ßen Zustand übergeben.
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(4) Das Rauchen in den Räumen ist gemäß Nichtraucherschutzgesetz
verboten.

§ 4
Weisungsrecht

Die Gemeinde hat den Benutzern gegenüber Weisungsrecht und kön-
nen Personen, die gegen diese Ordnung verstoßen, aus dem Haus ver-
weisen.

§ 5
Antrag auf Benutzungserlaubnis

(1) Jede Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses bedarf der Erlaub-
nis. Auf ihre Erteilung besteht kein Rechtsanspruch. Der Benutzer
hat die Benutzungs- und Gebührensatzung vor der Übergabe schrift-
lich, gemäß der Anlage 1 dieser Satzung, anzuerkennen.

(2) Anträge auf Überlassung des Dorfgemeinschaftshauses sind in 2
Wochen vorher beim Gemeinderat bzw. bei dem/der
Bürgermeister(in) der Gemeinde Sandauerholz zu stellen.

§ 6
Nutzungsrecht

Nach Entrichtung der Gebühr besteht Nutzungsrecht.

§ 7
Benutzungserlaubnis

(1) Die  Benutzererlaubnis  berechtigt  nur  zur  Benutzung  der  ange-
gebenen  Einrichtung während der festgesetzten Zeiten für den
zugelassenen Zweck.

(2) Bereits erteilte Genehmigungen können zurückgenommen werden,
wenn es erforderlich ist.

§ 8
Erlöschen der Erlaubnis

(1) Wird eine Veranstaltung nicht an dem festgesetzten Termin durch-
geführt, so erlischt die Erlaubnis.

(2) Die Gemeinde ist sofort zu benachrichtigen.

§ 9
Sperre des Dorfgemeinschaftshaus

(1) Die Entscheidung über die Benutzbarkeit des Objektes steht aus-
schließlich der Gemeinde Sandauerholz zu.

(2) Mieter, die trotz Verbotes das Dorfgemeinschaftshaus benutzen,
können von der Weiterbenutzung ausgeschlossen werden und sind
der Gemeinde Sandauerholz fiir die evt. entstandenen Schäden
haftbar.

§ 10
Verantwortliche Person

Der Nutzer trägt während der Zeit der Benutzung die volle Verantwor-
tung für das  Dorfgemeinschaftshaus.

§ 11
Besondere Vorschriften für „Veranstaltungen“

Der Nutzer ist für einen ausreichenden Ordnungsdienst und den rei-
bungslosen Ablauf der Veranstaltuns verantwortlich.

§ 12
Entgelte

(1) Die Gemeinde Sandauerholz stellt den Senioren, den Jugendlichen
und der Feuerwehr Sandauerholz das Dorfgemeinschaftshaus zur
unentgeltlichen Benutzung zur Verfügung.
Die Räume des Jugendclubs werden hierbei nicht berührt.
Die Einwohner der Gemeinde Sandauerholz zahlen ein Benutzungs-
entgelt vom 50,00 €; alle übrigen Nutzer ein Benutzungsentgelt in
Höhe von 60,00 € für die gesamten Räumlichkeiten.

 (2) Die Gemeinde Sandauerholz behält sich Ausnahmeregelungen vor,
welche nach Antrag im Gemeinderat behandelt werden.

§ 13
Zuwiderhandlungen gegen die Ordnung

Nutzer des Dorfgemeinschaftshauses, die diesen Bestimmungen zuwi-
derhandeln oder die Ordnung in der Einrichtung stören, können von der
Gemeinde Sandauerholz zeitweise oder dauernd von der Benutzung
der Einrichtung gem. § 6 Abs. I GO LSA ausgeschlossen werden.

§ 14
Haftung der Benutzer

(1) Benutzer haften für die am Objekt bzw. an Einrichtungs-
gegenständen der Gemeinde Sandauerholz schuldhaft verursach-
ten Schäden. Beruht der Schaden auf einem grob fahrlässigen oder
vorsätzlichen Verhalten, so haften neben dem Schädiger die im
§ 10 genannte Person und die Veranstalter als Gesamtschuldner.

(2) Allen Nutzern wird empfohlen, eine entsprechende Haftpflichtver-
sicherung abzuschließen.

(3) Jeder Benutzer hat das Dorfgemeinschaftshaus und seine Ein-
richtungsgegenstände vor Gebrauch auf Sicherheit hin zu überprü-
fen. Festgestellte Schäden sind der Gemeinde unverzüglich zu mel-
den.

§ 15
Haftung der Gemeinde Sandauerholz

(1) Die Gemeinde Sandauerholz haftet grundsätzlich nur für solche
Schäden, die durch Mängel an den Anlagen und ihren Einrichtun-
gen entstehen.

(2) Den Benutzern gegenüber übernimmt die Gemeinde Sandauerholz
keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände. Die Ge-
meinde ist nicht befugt, Gegenstände oder Wertsachen in Verwah-
rung zu nehmen.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt einen Tag nach Veröffentlichung im Amtsblatt der
VGem Arneburg-Goldbeck ,,Hallo Nachbarn“ in Kraft.

(2)  Mit   dem   gleichen   Tag   tritt   die   Benutzungs-   und   Gebühren-
satzung für das Dorfgemeinschaftshaus Sandauerholz vom
10.05.1999 mit den letzten Anderungen vom 19.02.2001 und
02.02.2004 außer Kraft.

Sandauerholz, 25.02.2008

Tappe
Bürgermeisterin
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